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Wohneigentumsrecht. Der mit einer
Auflassungsvormerkung gesicherte Erwerber
einer Eigentumswohnung ist erst dann als
werdender Wohnungseigentümer
anzusehen, wenn er den Besitz an der
Wohnung durch Übergabe erlangt hat.

BGH, Urteil vom 11. Dezember 2015, 
Az. V ZR 80/15 

Der Beklagte veräußerte vor Fertigstellung
mehrere Eigentumswohnungen in einem
Gebäude an verschiedene Erwerber. Auf-
lassungsvormerkungen wurden bewilligt
und eingetragen, Eigentumsumschrei-
bungen erfolgten nicht. Da er die Woh-
nungen nicht fristgemäß fertigstellte, wur-
den nur drei von fünf einvernehmlich
übergeben. Die verbleibenden Einheiten
wurden durch die Erwerber jedoch ohne

Übergabe in Besitz genommen (verbotene
Eigenmacht). Anschließend beschloss die
WEG eine Wohngeldzahlung und eine
nachträgliche Sonderumlage je Eigen-
tumswohnung. Mit der Klage verlangt die
WEG von dem Beklagten die ausstehen-
den Beiträge für die zwei nicht übergebe-
nen Wohnungen. Die erste Instanz wies
die Klage ab, die zweite gab ihr statt. Der
BGH schloss sich Letzterer nun an.
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DER FALL

Schuldner der WEG-Beiträge ist der
Wohnungseigentümer i.S.d. § 16 Abs. 2
WEG. Dies ist zunächst der teilende Eigen-
tümer. Anerkannt ist die Konstruktion des
„werdenden Wohnungseigentümers“. Als
solcher tritt ein Erwerber bereits vor
Eigentumserwerb in die Rechte und
Pflichten i.S.d. § 16 Abs. 2 WEG ein, wenn
er durch Auflassungsvormerkung gesi-
chert ist und ihm die Eigentumswohnung
übergeben wurde. In seiner Entscheidung
verdeutlicht der BGH, dass eine ausrei-

chende „Übergabe“ jedoch nicht in jeder
Inbesitznahme zu sehen ist. Vorausset-
zung ist vielmehr die einvernehmliche
Übergabe. Der teilende Eigentümer soll
nicht gegen seinen Willen aus seiner Stel-
lung als Mitglied der WEG gedrängt wer-
den können. Erst mit der einvernehmli-
chen Übergabe gehen die Stellung als Mit-
glied der WEG sowie Nutzungen und Las-
ten an der Wohnung auf den durch
Vormerkung gesicherten Erwerber über.
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DIE FOLGEN 

Dies ist letztlich eine Frage, die nur in
Abhängigkeit von der jeweiligen Interes-
senlage des teilenden Eigentümers aus zu
beantworten ist. Ist es diesem wichtig, die
Kosten für eine Eigentumswohnung
gegenüber der WEG nicht tragen zu müs-
sen, sollte er möglichst frühzeitig entwe-
der die Eigentumsumschreibung veran-
lassen oder zumindest den Besitz an der
Wohnung an den durch Vormerkung gesi-
cherten Erwerber übergeben. Ist es ihm
demgegenüber wichtiger, seinen Zugriff

auf die verkaufte, aber noch nicht übertra-
gene Einheit zu behalten, so muss er sich
im Klaren sein, dass er dann auch die
Kostenlast stemmen muss. Ideal aus Sicht
des teilenden Eigentümers wäre es, mit
dem vormerkungsgesicherten Erwerber
eine Schuldübernahme für solche WEG-
Beiträge zu vereinbaren. Da hieran der
Erwerber im Grunde jedoch kein Interesse
haben dürfte, ist es letztlich eine Frage der
Verhandlungsposition, ob dies erfolgreich
verhandelt werden kann. ba
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WAS IST ZU TUN? 

Zahlungspflichten gehen nur bei 
echter Wohnungsübergabe über

Rechtsanwalt
Dr. Clemens Antweiler

von RWP Rechtsanwälte
Bild: RWP

Vergaberecht. Legt ein Bieter bei der
Ausschreibung von Bauleistungen einen
Terminplan vor, der die Anforderungen des
Auftraggebers zum Fertigstellungstermin
nicht beachtet, ist das Angebot zwingend
auszuschließen.

VK Westfalen, Beschluss vom 20. Oktober 2015,
Az. VK 2-26/15 

Der Auftraggeber schrieb im offenen
Verfahren einen Bauauftrag über die
Sanierung und den Rückbau eines Gebäu-
des aus. Die Vergabeunterlagen zu diesem
Auftrag enthielten genaue Fristen für die
Fertigstellung der einzelnen Teilmaß-
nahmen. Zudem war eine maximale Bau-
zeit von zehn Monaten vorgegeben. Der
Bieter war verpflichtet, seinem Angebot
einen Terminplan zugrunde zu legen. Das
Angebot eines Bieters enthielt indes keine
Angaben zu den Baufristen. Der Auftrag-

geber forderte diesen Bieter daher auf, die
fehlenden Unterlagen nachzureichen.
Aus dem vom Bieter daraufhin vorgeleg-
ten Terminplan ging hervor, dass der
vorgegebene Fertigstellungstermin und
auch die maximale Bauzeit überschritten
werden. Der Bieter wurde deshalb durch
den Auftraggeber vom weiteren Verfahren
ausgeschlossen. Daraufhin griff der Bieter
seinen Ausschluss mit einem Nachprü-
fungsantrag an. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DER FALL

Der Nachprüfungsantrag hatte keinen
Erfolg. Denn das Angebot des Bieters wich
von der Baubeschreibung des Auftragge-
bers ab. Aus dem Terminplan des Bieters
ging hervor, dass die in den Vergabeunter-
lagen vorgesehenen Baufristen über-
schritten werden. Der Bieter hatte für
seine Arbeiten zudem von vorneherein

einen Monat länger vorgesehen, als vom
Auftraggeber gefordert. Darin lag eine
unzulässige Veränderung der Vergabeun-
terlagen. Das Angebot war daher vom Ver-
gabeverfahren auszuschließen. Diese
Rechtsfolge ist zwingend und steht nicht
im Ermessen des Auftraggebers.
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DIE FOLGEN

Eine Änderung der Vergabeunterlagen
führt dazu, dass die Vergleichbarkeit der
Angebote nicht gewährleistet ist. Darüber
hinaus bergen Abweichungen von den
Vergabeunterlagen die Gefahr eines
Streits über den Inhalt des Vertrags. Eine
Änderung an den Vergabeunterlagen
führt deshalb zwingend zu einem Aus-
schluss vom Vergabeverfahren. Bieter
müssen bei der Angebotsabgabe deshalb
darauf achten, dass ihr Angebot nicht von
den Vergabeunterlagen abweicht. Wel-
cher Erklärungswert dem Inhalt der Ver-
gabeunterlagen zukommt, ist nach den für

die Auslegung von Willenserklärungen
geltenden Grundsätzen zu ermitteln. Glei-
ches gilt für die Auslegung des Angebots.
Bei der gebotenen Auslegung müssen sich
Angebot und Nachfrage inhaltlich decken,
um einen Ausschluss des Angebots wegen
nicht übereinstimmender Willenserklä-
rungen zu vermeiden. Auftraggeber müs-
sen Bieter, die geänderte Unterlagen ein-
reichen, ausschließen, sie haben hier kei-
nen Entscheidungsspielraum. ba
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WAS IST ZU TUN? 

Falsche Fristen im Angebot führen zum
Ausschluss des Bieters

Rechtsanwalt
Dr. Michael Schultz

von Schultz und Seldeneck
Bild: S&S

Mietrecht. In der Wohnraummiete genügt
zur Übertragung der Betriebskosten auf den
Mieter die – auch formularmäßige –
Vereinbarung, dass dieser „die
Betriebskosten“ zu tragen hat.

BGH, Urteil vom 10. Februar 2016, 
Az. VIII ZR 137/15

Die Parteien vereinbarten in einem Miet-
vertrag, dass für Art und Umfang der vom
Mieter zu zahlenden Betriebskosten die
Anlage 3 zu § 27 der Zweiten Berech-
nungsverordnung maßgebend sein soll.
Da diese Anlage zum Zeitpunkt des

Abschlusses des Mietvertrags nicht mehr
in Kraft gewesen war, streiten die Parteien
darüber, ob der Mieter überhaupt die
Betriebskosten zu tragen hatte. Die Vorin-
stanz hatte dies verneint. 
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DER FALL

Nach Ansicht des BGH bedarf es zu einer
wirksamen Umlagevereinbarung von
Betriebskosten in der Wohnraummiete –
auch in einem Formularvertrag – nicht der
Aufzählung der einzelnen Betriebskosten.
In der Vergangenheit hat es der BGH
genügen lassen, dass auf die Betriebskos-
ten gemäß der Anlage 3 zu § 27 der Zwei-
ten Berechnungsverordnung verwiesen
wurde. Die Anlage musste dem Mietver-
trag nicht beigefügt werden. Da diese
Anlage durch die im Wesentlichen
inhaltsgleiche BetrKV ersetzt worden ist,
hat der BGH die Formularklausel im Miet-
vertrag als eine unschädliche Falschbe-

zeichnung angesehen. Er hat sie dahinge-
hend ausgelegt, dass der Mieter die
Betriebskosten gemäß § 556 Abs. 1 Satz 2
BGB in Verbindung mit dem Betriebskos-
tenkatalog in der dazu erlassenen BetrKV
zu tragen hat. Der Begriff der Betriebskos-
ten sei auch ausreichend transparent,
zumal dieser Begriff seit vielen Jahrzehn-
ten durch Rechtsverordnung und später
durch Gesetz definiert ist. Dies gilt aber
nicht, falls durch Zusätze im Mietvertrag
unklar würde, ob „die Betriebskosten“ im
Sinne sämtlicher umlegbarer Betriebskos-
ten oder nur einzelner Betriebskosten-
arten gemeint sind.
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DIE FOLGEN 

Die bloße formularmäßige Vereinbarung,
dass der Mieter die Betriebskosten zu tra-
gen hat, ist ausreichend. Auch ohne Beifü-
gung des Betriebskostenkatalogs oder
ausdrückliche Bezugnahme auf § 556
Abs. 1 Satz 2 BGB und die Betriebskosten-
verordnung ist damit die Umlage der in
§ 556 Abs. 1 Satz 2 BGB definierten und in
der Betriebskostenverordnung erläuter-
ten Betriebskosten vereinbart. Nicht aus-
reichend aber wäre etwa die Verwendung
des Begriffs „Nebenkosten“. Es spricht
zudem nichts dagegen, zusätzlich auf die

BetrKV Bezug zu nehmen. Wenn der Mie-
ter nicht alle Betriebskosten tragen soll,
muss dies klar geregelt sein. Wenn der
Mieter, wie bei Gewerberaummietverhält-
nissen zulässig, zusätzlich weitere
Betriebskosten tragen soll, die in § 2 der
BetrKV nicht erwähnt sind – z.B. Kosten
der Hausverwaltung –, so müssen nicht
alle Betriebskosten aufgeführt werden.
Ausreichend ist, dass neben der Bezug-
nahme auf § 2 der BetrKV nur die zusätz-
lich vom Mieter zu tragenden Betriebskos-
ten gesondert dargestellt werden. ba
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WAS IST ZU TUN? 

Begriff „Betriebskosten“ im 
Mietvertrag ist eindeutig genug

Rechtsanwalt
Dr. Mathias Hellriegel 

von Malmendier Partners
Bild: Malmendier

Öffentliches Recht. Eine Tiefgarage ist in
einem Wohngebiet nach den gleichen
Grundsätzen zu beurteilen wie oberirdische
Stellplätze. Dient sie dem Stellplatzbedarf
des Wohngebiets, müssen die Nachbarn den
Verkehrslärm im Regelfall hinnehmen.

OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 
17. November 2015, Az. 10 S 24.14

Die Antragsteller sind (Wohnungs-)Eigen-
tümer verschiedener mit Wohngebäuden
bebauter Grundstücke. Sie wenden sich
im einstweiligen Rechtsschutz gegen die
Baugenehmigung, die auf einem Nach-
bargrundstück die Errichtung von vier

Wohngebäuden mit teilweise gewerbli-
cher Nutzung und zwei Tiefgaragen mit
insgesamt 203 Stellplätzen gestattet. Sie
tragen vor, durch die Nutzung der Tiefga-
rage unzumutbarer Lärmbelästigung aus-
gesetzt zu sein.
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DER FALL

Das Gericht hat den Antrag abgewiesen
und bestätigt, dass die geplante Tiefgarage
rechtmäßig ist. Die Tiefgarage wird nach
den gleichen Regeln wie oberirdische
Stellplätze bewertet. Zum einen sei sie in
dem Wohngebiet zulässig, denn sie diene
der Deckung des Stellplatzbedarfs, der
durch die Einwohner des Gebiets verur-
sacht sei. Der Stellplatzbedarf sei nicht
grundstücks-, sondern gebietsbezogen zu
verstehen: Es kommt nicht auf den Bedarf
der Einwohner des Grundstücks an, auf
dem die Tiefgarage gebaut wird. Es muss
daher auch nicht sichergestellt werden,
dass nur sie die Tiefgarage nutzen. Zum
anderen sei die Tiefgarage für die Nach-

barschaft auch zumutbar. Verkehrslärm,
der von zulässigen Stellplätzen oder Tief-
garagen ausgehe, ist im Regelfall von den
Nachbarn hinzunehmen, so die Richter.
Rücksichtslos sei eine Tiefgarage nur,
wenn sie im Einzelfall wegen besonderer
Umstände des konkreten Vorhabens die
Nachbarschaft unzumutbar beeinträch-
tigt. In diesem Fall hat das Gericht keine
solchen Umstände gesehen, im Gegenteil:
Die Tiefgaragen seien schonender für
Nachbarn, da der Parkverkehr unterir-
disch stattfinde. Mit der vorgesehenen
baulichen Trennung zwischen der Ein-
und Ausfahrt sei die Lärmbelastung nicht
auf einen Straßenabschnitt konzentriert.
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DIE FOLGEN

Tiefgaragen sind innerhalb der engen
städtischen Bebauung eine platzsparende
Alternative zu oberirdischen Parkplätzen
und oft die einzige Möglichkeit, die not-
wendigen Stellplätze einzurichten. Auch
für die Nachbarn sind die Tiefgaragen die
immissionsärmere Variante, wie das
Gericht bestätigt. Mit dieser Entscheidung
ist geklärt, dass für Tiefgaragen die glei-
chen Grundsätze wie für oberirdische
Stellplätze gelten. Zugunsten des Bau-
herrn, der eine Tiefgarage errichten

möchte, gilt daher die Regel: Den durch
die Tiefgarage verursachten Verkehrslärm
müssen die Nachbarn im Regelfall hin-
nehmen, wenn die Stellplätze für die
Wohnnutzung erforderlich sind. Die Pla-
nung sollte aber die Besonderheiten und
die konkreten Umstände des Baugrund-
stücks und der Umgebung berücksichti-
gen, um die Nachbarschaft nicht unzu-
mutbar zu belasten und sich keinem
rechtlichen Risiko auszusetzen. ba
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WAS IST ZU TUN? 

Tiefgarage ist rechtlich wie 
ein Stellplatz über der Erde

Die Ausfertigung als besondere Kopie
einer notariellen Urkunde hatten wir erst
kürzlich an dieser Stelle unter dem Stich-
wort Abschrift als besonders nachweis-
starke Kopie einer Urkunde kennenge-
lernt (siehe „Folge 5: Die Abschrift“, IZ 11/
16). Allerdings blieben zu diesem Stich-
wort Aspekte offen, die noch beantwortet
werden sollen. 

Das ist zum einen die Frage, wie mit
eingescannten Urkunden umzugehen ist
und wie diese zu bewerten sind. Denn die
Digitalisierung stellt neue Anforderungen.
Viele Mandanten, zunehmend auch die
Grundbuchämter, wünschen zusätzlich
oder anstelle einer Kopie aus Papier eine
digitale Kopie des Dokuments. Dann wird
die Urkunde eingescannt und diese als
Datei verschickt. 

Sie können dabei – gleich der Papier-
variante – mit einem Beglaubigungsver-
merk versehen werden. In seiner digitalen
Fassung besteht dieser aus einer kleinen
Zusatzdatei, die Daten zur Beglaubi-
gungsperson und eine Prüfsumme zur
Urkunde enthält. Das verschlüsselt zwar
die Datei nicht, lässt aber mit entspre-
chender Software eine Kontrolle des Ver-
antwortlichen zu und die Feststellung,
dass nach der digitalen Beglaubigung
keine Veränderungen mehr an der Datei
vorgenommen wurden. 

Allerdings lassen sich in der digitalen
Welt die Kopien nicht voneinander unter-
scheiden – die Musik- und Filmbranche
weiß davon ein Lied zu singen. Deswegen
gibt es mit den derzeit vorhandenen tech-
nischen Möglichkeiten keine digitale Aus-
fertigung: Einmal in Umlauf gebracht,
lassen sich die Kopien nämlich nicht mehr
überwachen.

Dass diese mangelnde Kontrolle ein
Problem darstellen kann, führt zu der
zweiten Frage, wer denn überhaupt
Kopien von notariellen Urkunden bekom-
men kann. Festgelegt wird das mit dem
Ausfertigungsanspruch. 

Dabei sind zunächst die gesetzlichen
Mitteilungs- und Anzeigepflichten zu
beachten, die im Laufe der Zeit immer
mehr zugenommen haben. Von jedem
beurkundeten Grundstücksgeschäft zum
Beispiel geht eine Kopie der Urkunde zur
Grunderwerbsteuerstelle des Finanzamts,
von jeder Schenkungsurkunde eine Kopie
an dessen Schenkungssteuerstelle. Ebenso
landen Kopien von Immobilienkaufver-
trägen beim Gutachterausschuss des
jeweiligen Landratsamts, der daraus all-
jährlich die Veränderungen der Immobi-
lienpreise – zurzeit in schöner Regel-
mäßigkeit ein Preisanstieg – in Ballungs-
gebieten erhebt.

Der Ausfertigungsanspruch, der den
Urkundsparteien selbst zusteht, ist im
Beurkundungsgesetz als notariellem Ver-
fahrensrecht festgelegt. Danach gilt: Nur
diejenigen Personen, die in der Urkunde
selbst oder durch Vertreter Erklärungen
abgegeben haben, die also unmittelbar
rechtlich betroffen sind, können für sich
oder für andere Kopien verlangen. Andere
Personen bekommen diese nicht, mögen
sie auch konkrete nachvollziehbare
Gründe für ihre Neugierde haben. Das gilt
für Grundstücksnachbarn und Familien-
angehörige – bis hin zum Ehegatten –
genauso wie für den Wohnungsverwalter
und auch den eingeschalteten Makler. Sie
alle bekommen nicht schon von sich aus
Abschriften, ohne dass einer der direkt
Beteiligten das veranlasst.

Man darf aber nicht übersehen, dass
Dritte sehr häufig wirtschaftlich in der
Lage sind, sich die entsprechende Anwei-
sung eines Urkundsbeteiligten zu ver-
schaffen: So lässt sich der Makler womög-
lich bereits bei Annahme des Auftrags eine
Kopie des notariellen Vertrags zusagen.
Und die Verkäuferbank stimmt einer 
vorzeitigen Entlassung aus der Zinsbin-
dung vielleicht erst dann zu, wenn ihr 
der Grundstücksverkauf als besonderer
Grund für die vorzeitige Rückführung des
Darlehens durch eine Kopie der Urkunde
nachgewiesen wurde. ba

Folge 6: Die gescannte
Urkunde und der
Ausfertigungsanspruch

Notarinnen und Notare erklären in
dieser regelmäßig erscheinenden
Kolumne die wichtigsten Begriffe. 

DAS ABC DES
IMMOBILIENRECHTS

Michael Volmer, 
Notar im Starnberg
Bild: privat
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